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EINLEITUNG

Folgende Schutzmassnahmen sind im Betrieben mit personenbezogenen Dienstleistungen mit
Korperkontakt umzusetzen. Andere Schutzmassnahmen sind erlaubt, wenn die Arbeitssituation dies
erfordert, sie aber dem Schutzprinzip entsprechen und im Schutz gleichwertig oder besser sind.

i

GRUNDREGELN

Das Schutzkonzept des Unternehmens muss sicherstellen, dass die folgenden Vorgaben eingehalten
werden. Fur jede dieser Vorgaben missen ausreichende und angemessene Massnahmen vorgesehen
werden. Der Arbeitgeber und Betriebsverantwortliche sind fir die Auswahl und Umsetzung dieser
Massnahmen verantwortlich.

1. Alle Personen im Unternehmen reinigen sich regelmassig die Hande.
2. Mitarbeitende und andere Personen halten 2 m Abstand zueinander.

3. Bedarfsgerechte regelmassige Reinigung von Oberflachen und Gegenstanden nach
Gebrauch, insbesondere, wenn diese von mehreren Personen beriihrt werden.

4. Angemessener Schutz von besonders gefahrdeten Personen

5. Kranke im Unternehmen mit Hygienemaske nach Hause schicken und informieren, die
Anweisungen zur Isolation gemass BAG zu befolgen (vgl. www.bag.admin.ch/isolation-und-
quarantaene)

6. Berlicksichtigung von spezifischen Aspekten der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz
zu gewabhrleisten

7. Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen Uber die Vorgaben und
Massnahmen

8. Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen
und anzupassen


https://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene
Im Erotikgewerbe

https://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene

BETROFFENER ARBEITSORT

N

ZUSAMMENFASSUNG

Alle Standardmassnahmen werden im Unternehmen angewendet []
Alle Standardmassnahmen werden im Unternehmen angewendet, ausser folgende Massnahmen:

ABWEICHUNG VON DEN STANDARDMASSNAHMEN

6.2. Tropfcheninfektion verringern: Trennung zwis Trifft fiir sexuelle Dienstleistungen nicht zu.
chen Mitarbeitenden und Kundschaft mittels Acryl
glasscheiben

1.3 Anfassen von Oberflachen und Objekten Zur Wahrung der Privatssphére von Sexarbeiten
vermeiden: Turen nach Mdglichkeit offen lassen  den und Kund*innen kénnen Zimmertiren in Betri
um Anfassen zu vermeiden eben nicht offen gelassen werden.



ZUSATZLICHE MASSNAHMEN

2.2 Distanz von 2 m zwischen wartender Kundsc Vor allem in grésseren Betrieben sollen wenn mo
haft gewahrleisten glich im Eingangs-und Empfangsbereich Trennsc
heiben aufgestellt werden.

3.6 Berufswasche sauber halten Wenn die Dienstleistung in einem Zimmer mit
Bett erfolgt: Nach jedem Kunden/Kundin werden
Bettwésche und Handtiicher gewechselt und mit
mindestens 60°C mit einem Vollwaschmittel

3.8 Fir einen regelmassigen ausreichenden Luft Zwischen jedem Kundenkontakt wird das Zimmer
austausch in Arbeitsrdume sorgen fur mindestens 15 Minuten durchgeliftet. Wenn d
ie Dienstleistung im Fahrzeug stattfindet, dann de
m Kunden oder der Kundin sagen, dass er/sie da

6.2. Tropfcheninfektion verringern Bei allen sexuellen Dienstleistungen (inklusive
erotische Massagen) miissen safe sex Richtlinien
eingehalten werden. Anale Praktiken erfolgen
ausschliesslich mit Handschuhen.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist bei
allen Dienstleistungen zu empfehlen.

Beim Geschlechtsverkehr sollen Stellungen prakt
iziert werden, bei denen die Tropfchenibertragun
g gering ist. Es werden keine gesichtsnahen Dien
stleistungen praktiziert. Wéhrend der Dienstleistu

7.1 Information der Kundschaft Alle Kund*innen werden darauf hingewiesen, das
s zwecks Rickverfolgung von Infektionsketten Ku
ndenkontaktdaten aufgenommen und fur vier Wo
chen aufbewahrt

ANHANGE

Schreiben an BAG und Verbindungsstelle Zivilges Auslegung der Hauptargumente fiir eine Aufhebur



1. HANDEHYGIENE

Regelmassige Reinigung der Hande.

1.1

1.2

1.3

Die Mitarbeitenden waschen sich die Hande
mit Wasser und Seife bei der Ankunft am
Arbeitsplatz, zwischen Bedienung von
Kundschaft sowie vor und nach Pausen

Die Kundschaft wascht sich bei der Ankunft
die Hande mit Wasser und Seife.

Anfassen von Oberflachen und Objekten
vermeiden

2. DISTANZ HALTEN

Waschgelegenheit mit Wasser und Seife ist
vorhanden. Fehlt diese, steht
Handedesinfektionsmittel zur Verfigung.
Arbeitnehmende sind instruiert.

Waschgelegenheit mit Wasser und Seife ist
vorhanden. Fehlt diese, steht
Handedesinfektionsmittel zur Verfiigung.
Kundschaft ist informiert.

Tlren nach Mdglichkeit offen lassen um
Anfassen zu vermeiden

Kein Anfassen von Gegenstanden von
Kunden (z. B. Aufhangen von Jacken)

Entfernung von unnétigen Gegenstanden,
welche von Kundschaft angefasst werden
kénnen, wie z. B. Zeitschriften und Papiere in
Wartezimmern und Gemeinschaftsbereichen
(wie Kaffeeecken und Kiichen)

Kontaktloses Bezahlen bevorzugen

Mitarbeitende und Kundschaft missen 2 m Abstand zu anderen Personen im Unternehmen einhalten
kdénnen.

Bewegungs- und Aufenthaltszonen festlegen

2.1

22

2.3

Zonen sind klar markiert

Distanz von 2 m zwischen wartender
Kundschaft gewahrleisten

Bewegungszonen, Arbeitszonen und
Wartezonen sind voneinander getrennt.
Abstand ist durch Bodenmarkierungen oder
mit Absperrband sichergestellt. Wenn nétig,
Wege am Boden mit farbigem Klebeband
und Abstande klar markieren.

Keine Wartezone im Geschaft einrichten,
oder Stiihle in 2 m Distanz voneinander
aufstellen und auf Banken Sitzplatze mit
Absperrband sperren.

Raumteilung

Personen an Arbeitsplatzen sind 2 m
voneinander getrennt

2 m zwischen Arbeitsplatzen sind
sichergestellt, oder Raumteilung erfolgt
mittels Paravents oder Trennscheiben um
alle Personen im Geschaft zu schiitzen



Laufkundschaft wird in einer separaten Zone
bedient, welche regelmassig gereinigt wird
und von anderer Kundschaft getrennt ist.

Anzahl Personen am Arbeitsplatz begrenzen

2.4  Die maximale Anzahl Personen im Geschaft Die maximale Anzahl Kundschaft im
ist limitiert (Max. 1 Person pro 10m?2) Geschaft wird am Eingang ausgeschrieben.

2.5 Anzahl Personen im Geschéft ist limitiert Kunden vereinbaren einen Termin bevor sie
ins Geschéaft kommen

Laufkundschaft wird vermieden oder
reduziert

Kundschaft in Warteschlangen sind im Freien
mit Bodenmarkierungen von 2 m
voneinander getrennt

2.6  Mitarbeiter halten wahrend Pausen, in In Aufenthaltsrdumen durch Auslassen von
Garderoben und Aufenthaltsrdumen Abstand  Stihlen Abstand halten

Zeitlich gestaffeltem Benutzen der
Einrichtung ermdglicht werden

Pausen und Garderoben werden gestaffelt
organisiert

3. REINIGUNG

Bedarfsgerechte regelmassige Reinigung von Oberflachen und Gegenstéanden nach Gebrauch,
insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berihrt werden. Sicheres Entsorgen von Abfallen
und sicherer Umgang mit Arbeitskleidung.

Oberflachen und Gegenstande

3.1 Oberflachen und Gegenstande regelmassig Oberflachen und Gegenstande z. B.
reinigen, Arbeitsflachen, Tastaturen, Telefone und
Arbeitswerkzeuge zwischen Kundschaft und
zwischen Mitarbeitenden mit einem
handelsiblichen Reinigungsmittel reinigen.

3.2 Objekte, die von mehreren Personen Alltagsgegenstande z. B. Turgriffe,
angefasst werden, regelmassig reinigen Liftknopfe, Treppengelander,
Kaffeemaschinen und andere Gegenstande
mit einem handelslblichen Reinigungsmittel
regelmassig reinigen.

Tassen, Glaser, Geschirr oder Utensilien
nicht teilen oder Einweggeschirr verwenden

Geschirr nach dem Gebrauch mit Wasser
und Seife spllen



WC-Anlagen
3.3 Regelméssige Reinigung der WC-Anlagen z. B. Tégliche Reinigung der WC-Anlagen

Abfall
3.4  Kontakt mit moglicherweise infektidsem Anfassen von Abfall vermeiden. Immer
Abfall vermeiden Hilfsmittel (Besen, Schaufel, etc.) verwenden

Handschuhe tragen im Umgang mit Abfall
und sofort nach Gebrauch entsorgen

3.5  Sicherer Umgang mit Abfall Regelmassiges Leeren von Abfalleimern
(insbesondere bei Handwaschgelegenheit)

Abfallsacke nicht zusammendriicken

Arbeitskleidung und Wasche

3.6  Berufswasche sauber halten Personliche Arbeitskleidung verwenden

Arbeitskleider regelmassig mit
handelstblichem Waschmittel waschen z. B.
tagliches wechseln der Berufswasche

3.7  Kundenwasche trennen Einwegmaterial verwenden, wenn madglich

Kundenwasche bei mehrmaliger Verwendung
nur mit der gleichen Person verwenden z. B.
Lagerungstlcher in Physiotherapie
anschreiben und immer nur mit einem
Kunden verwenden

Liften

3.8 Fur einen regelmassigen ausreichenden z. B. 4 Mal taglich fir ca. 10 Minuten liften
Luftaustausch in Arbeitsrdume sorgen

4. BESONDERS GEFAHRDETE PERSONEN

Besonders gefahrdete Personen halten sich weiterhin an die Schutzmassnahmen des BAG und bleiben
- wenn immer moglich — zu Hause. Der Schutz von besonders gefahrdeten Mitarbeitenden ist in der
COVID-19-Verordnung 2 ausfuhrlich geregelt.

4.1  Besonders gefahrdete Personen schitzen Arbeitsverpflichtungen von zu Hause aus
erfullen, evtl. Ersatzarbeit in Abweichung
vom Arbeitsvertrag

Klar abgegrenzter Arbeitsbereich mit 2 m
Abstand zu anderen Personen einrichten

Andere Ersatzarbeit vor Ort anbieten



5. COVID-19-ERKRANKTE AM ARBEITSPLATZ

Kranke im Unternehmen mit Hygienemaske nach Hause schicken und informieren, die Anweisungen
zur Isolation gemass BAG zu befolgen (vgl. www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene).

5.1  Schutz vor Infektion Keine kranke Mitarbeitende arbeiten lassen
und sofort nach Hause schicken

6. BESONDERE ARBEITSSITUATIONEN

Berucksichtigung spezifischer Aspekte der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu
gewabhrleisten.

Bei Abstand von weniger als 2 m: Minimieren der Exposition wahrend der Arbeit durch Verkirzung der
Kontaktdauer und/oder Durchfiihrung angemessener Schutzmassnahmen.

6.1  Handehygiene Mitarbeitende missen sich vor und nach
jeder Kundschaft die Hande mit Wasser und
Seife waschen oder mit einem
Handedesinfektionsmittel desinfizieren.

Wunden an den Fingern abdecken oder
Schutzhandschuhe tragen

Unndtiger Kérperkontakt vermeiden (z. B.
Handeschitteln)

6.2  Tropfcheninfektion verringern Tragen einer Hygiene (chirurgische Maske /
OP-Maske) flr Mitarbeitende und
Kundschaft, falls moglich

Trennung zwischen Mitarbeitenden und
Kundschaft mittels Acrylglasscheibe (z. B. bei
Manikure, Pedikire)

6.3  Arbeitsmaterial in Kontakt mit anderen Wenn mdglich, Einmalwerkzeuge
Personen verwenden.

Arbeitswerkzeuge zwischen zwei Kunden
desinfizieren

6.4 Richtiger Umgang mit persdnlichem Schulung im Umgang mit persénlichem
Schutzmaterial Schutzmaterial

Einwegmaterial (Masken (chirurgische Maske
/ OP-Maske), Handschuhe, Schirzen, etc.)
werden richtig angelegt, verwendet und
entsorgt

Wiederverwendbare Gegenstande korrekt
desinfizieren


https://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene

7. INFORMATION

Information der betroffenen Personen liber die getroffenen Massnahmen

Information der Kundschaft

7.1 Information der Kundschaft Aushang der Schutzmassnahmen gemass
BAG bei jedem Eingang

Information der Kundschaft, dass kranke
Kundschaft sich in Selbstisolation begeben
soll, gemass Anweisungen des BAG

Information an Kundschaft, dass Bezahlung
ohne Bargeld bevorzugt wird
Information der Mitarbeitenden

7.2  Information der Mitarbeitenden Information der besonders geféahrdeten
Mitarbeitenden Gber ihre Rechte und
Schutzmassnahmen im Unternehmen

8. MANAGEMENT

Mitarbeitende Uber Gebrauch von Schutzmaterial und Regeln instruieren, Vorrate fir Material
sicherstellen, Erkrankte isolieren

8.1  Instruktion der Mitarbeitenden Regelmassige Instruktion der Mitarbeitenden
Uber Hygienemassnahmen, Umgang mit
Schutzmaterial und sicheren Umgang mit
Kunden

8.2  Organisation der Mitarbeitenden Arbeit in gleichen Teams um Durchmischung
zu vermeiden

8.3  Vorrat sicherstellen Seifenspender und Einweghandtticher
regelmassig nachfullen und auf gentigenden
Vorrat achten

Desinfektionsmittel (fiir Hande), sowie
Reinigungsmittel (fir Gegenstédnde und/oder
Oberflachen) regelmassig kontrollieren und
nachfullen

Bestand von personlichem Schutzmaterial
regelmassig kontrollieren und nachfillen

8.4  Schutz besonders gefahrdeten Information der besonders geféhrdeten
Mitarbeitenden Mitarbeitenden uber ihre Rechte und die
angewendeten Schutzmassnahmen.



ABSCHLUSS

Dieses Dokument wurde allen Mitarbeitern Gbermittelt und erlautert.

Verantwortliche Person, Unterschrift und Datum:
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	Zusätzliche MassnahmenRow7: 7.1 Information der Kundschaft
	ErklärungRow7_2: Alle Kund*innen werden darauf hingewiesen, dass zwecks Rückverfolgung von Infektionsketten Kundenkontaktdaten aufgenommen und für vier Wochen aufbewahrt werden sollten. Bei Fahrzeugen auf dem Strassenstrich kann alternativ das Fahrzeugkennzeichen aufgeschrieben werden. Es wird empfohlen die Information in einem zugeklebten Briefumschlag zu verwahren und diesen mit Datum zu versehen. Beratungsstellen können für diese Zwecke einen sicheren Briefkasten anbieten.

	AnhangRow1: Schreiben an BAG und Verbindungsstelle Zivilgesellschaft
	ZweckRow1: Auslegung der Hauptargumente für eine Aufhebung des Arbeitsverbots im Erotikgewerbe / Hintergrundinformationen zum Schutzkonzept
	13Row4: 
	Anfassen von Oberflächen und Objekten vermeidenRow4: 
	Kontaktloses Bezahlen bevorzugenRow1: 
	26Row3: 
	Mitarbeiter halten während Pausen in Garderoben und Aufenthaltsräumen AbstandRow3: 
	Pausen und Garderoben werden gestaffelt organisiertRow1: 
	38Row1: 
	Für einen regelmässigen ausreichenden Luftaustausch in Arbeitsräume sorgenRow1: 
	z B 4 Mal täglich für ca 10 Minuten lüftenRow1: 
	41Row3: 
	Besonders gefährdete Personen schützenRow3: 
	Andere Ersatzarbeit vor Ort anbietenRow1: 
	51Row1: 
	Schutz vor InfektionRow1: 
	Keine kranke Mitarbeitende arbeiten lassen und sofort nach Hause schickenRow1: 
	64Row3: 
	Richtiger Umgang mit persönlichem SchutzmaterialRow3: 
	Wiederverwendbare Gegenstände korrekt desinfizierenRow1: 
	72Row1: 
	Information der MitarbeitendenRow1: 
	Information der besonders gefährdeten Mitarbeitenden über ihre Rechte und Schutzmassnahmen im UnternehmenRow1: 
	84Row1: 
	Schutz besonders gefährdeten MitarbeitendenRow1: 
	Information der besonders gefährdeten Mitarbeitenden über ihre Rechte und die angewendeten SchutzmassnahmenRow1: 
	Verantwortliche Person Unterschrift und Datum: 


